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Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung  
für den Masterstudiengang 

Medizinische Biotechnologie 
der Universität Rostock 

 
Vom 12. Mai 2015 

 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 208, 211) geändert wurde, und der Rahmenprü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Rostock vom 9. Juli 2012 
(Mittl.bl. BM M-V 2012 S. 740), die zuletzt durch die Erste Satzung zur Änderung der Rahmenprüfungs-
ordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge vom 29. September 2013 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Universität Rostock Nr. 46 2013) geändert wurde, hat die Universität Rostock folgende 
Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Medizinische  
Biotechnologie als Satzung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt, Ablauf und studiengangsspezifische Regelungen für den Abschluss 
des forschungsorientierten Masterstudiengangs Medizinische Biotechnologie an der Universität Rostock 
auf Grundlage der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität 
Rostock (Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master)). 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie ist gemäß § 3 der Rahmenprü-
fungsordnung (Bachelor/Master) an den Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses und an nachfolgende weitere Zugangsvoraussetzungen gebunden: 
 

1. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
nachweisen.  

 
2. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen 

englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens nachweisen. 

 
3. Es ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss in einem Studium der Medizinischen Biotechno-

logie, Molekularen Medizin, Biomedizintechnik oder einem vergleichbaren Studiengang mit  
mindestens 180 Leistungspunkten oder ein anderer gleichwertiger Abschluss nachzuweisen. 

 
4. Es sind besondere Kenntnisse in molekular- und zellbiologischen Labortechniken durch mindes-

tens zwei einschlägige Modulzeugnisse oder Scheine zu entsprechenden praktischen Kursen im 
Rahmen eines abgeschlossenen Studiengangs sowie zusätzlich eine entsprechend orientierte 
Abschlussarbeit nachzuweisen. 

 
(2) Der Zugang zum Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie kann, falls keine Zulassungsbe-
schränkung besteht, nur dann versagt werden, wenn ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums 
nicht zu erwarten ist. Dabei gilt die Vermutung, dass ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums 
nicht zu erwarten ist, wenn eines der Kriterien unter Absatz 1 Nummer 1 bis 4 nicht erfüllt ist und die 
Bewerberin/der Bewerber keine weiteren Nachweise für die fach- und studiengangsspezifische Qualifi-
kation erbracht hat, aus denen sich unter Würdigung des Gesamtbildes eine positive Erfolgsprognose 
ableiten lässt. Der Prüfungsausschuss kann die Einladung der Bewerberin/des Bewerbers zu einem 
klärenden Gespräch beschließen. Auch kann eine Zulassung unter Vorbehalt erfolgen, im Falle einer 
Zulassungsbeschränkung unter Beachtung von § 4 Hochschulzulassungsgesetz. 
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II. Studiengang, Studienverlauf und Studienorganisation 
 
 

§ 3 
Ziele des Studiums 

 
(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs Medizinische Biotechnologie erlangen 
die Studierenden den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.).  
 
(2) Das Studium im Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie an der Universität Rostock steht 
naturwissenschaftlich orientierten Studierenden mit fundierten Vorkenntnissen sowohl zu den theoreti-
schen und praktischen Grundlagen der Molekular- und Zellbiologie, guten technischen Fertigkeiten für 
entsprechend ausgerichtete Forschungs- und Anwendungslabore als auch mit einem gründlichen Ein-
blick in die Probleme und Fragestellungen der Medizin offen. Diesen Studierenden werden vertiefte 
Kenntnisse in aktuellen und speziellen Fragestellungen der molekularen Medizin vermittelt. Zusätzlich 
erhalten die Studierenden eine breite interdisziplinäre Ausbildung in medizinbezogenen Technologien 
sowie in kommunikativen und wirtschaftlichen Belangen ihres späteren Arbeitsgebietes. Schließlich 
lernen sie das theoretisch und praktisch modular Erlernte in dieses Wissen und Können vereinigenden 
Übungen und Tätigkeiten umzusetzen. Die im Studium vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten eröff-
nen eine breite Vielfalt an Berufsfeldern, die ausgewählt werden können, zum Beispiel: Einsatz in For-
schungsgebieten an den Schnittstellen zwischen klinischen und grundlagenorientierten Fragestellun-
gen, wissenschaftlich-technische Tätigkeiten in der Industrie beziehungsweise in Behörden und medizi-
nische Forschung an Universitäten. Mit dem Masterabschluss werden die Grundvoraussetzungen für 
eine weitere wissenschaftliche Qualifikation auf naturwissenschaftlichem Gebiet erworben. Er ist allge-
mein die Zulassungsvoraussetzung für die Durchführung von Promotionsvorhaben, in denen die Fähig-
keiten zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit weiter entwickelt und vertieft werden. 
 
 

§ 4 
Studienbeginn, Studienaufbau, Regelstudienzeit 

 
(1) Das Masterstudium Medizinische Biotechnologie kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 
Einschreibungen erfolgen zu den von der Verwaltung der Universität Rostock jährlich vorgegebenen 
Terminen. Die Bewerbung erfolgt in der Regel online über das Universitätsportal oder ein dort genann-
tes anderes Portal. 
 
(2) Der Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie wird grundsätzlich in deutscher Sprache an-
geboten. Einzelne Module einschließlich ihrer Modulprüfung werden gemäß Anlage 1 dieser Ordnung in 
englischer Sprache angeboten. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung. 
 
(3) Die Regelstudienzeit, innerhalb der das Studium abgeschlossen werden soll, beträgt vier Semes-
ter. 
 
(4) Das Studium gliedert sich in 13 Pflichtmodule, darunter das Modul „Masterarbeit Medizinische Bio-
technologie“, auf das 30 Leistungspunkte entfallen. Für das Bestehen der Masterprüfung sind insge-
samt 120 Leistungspunkte zu erwerben. 
 
(5) Eine sachgerechte und insbesondere die Einhaltung der Regelstudienzeit ermöglichende zeitliche 
Verteilung der Module auf die einzelnen Semester ist dem als Anlage 1 beigefügten Prüfungs- und Stu-
dienplan zu entnehmen. Der Prüfungs- und Studienplan bildet die Grundlage für die jeweiligen Semes-
terstudienpläne, die den Studierenden ortsüblich zur Verfügung gestellt werden. Dabei gewährleisten 
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die zeitliche Abfolge und die inhaltliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen, dass die Studierenden 
die jeweiligen Studienziele erreichen können. Es bestehen ausreichende Möglichkeiten für eine indivi-
duelle Studiengestaltung. 
 
(6) Eine Kurzbeschreibung aller Module (Inhalte, Qualifikationsziele, Voraussetzungen, Aufwand und 
die zu erbringenden Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen) befindet sich in Anlage 2. Ausführ-
liche Modulbeschreibungen werden ortsüblich veröffentlicht. 
 
 

§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Die Inhalte des Studiums werden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrver-
anstaltungsarten sind durch die Anwendung unterschiedlicher Lehr- und Lernformen gekennzeichnet. In 
der Regel werden die Lehrveranstaltungen nur einmal jährlich angeboten. Folgende Lehrveranstal-
tungsarten kommen im Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie zum Einsatz:  
 

- Vorlesung 
In einer Vorlesung wird den Studierenden der Lehrstoff vorwiegend als Vortrag der/des Lehren-
den mit Unterstützung von Medien (Tafeln, Folien, Skripte) präsentiert. Vorlesungen können als 
Präsenz- oder Online-Veranstaltung durchgeführt werden. 

 
- Seminar 

 In einem Seminar erhalten die Studierenden Gelegenheit, selbstständig erarbeitete Erkenntnisse 
vorzutragen, zur Diskussion zu stellen und in schriftlicher Form zu präsentieren. Seminare kön-
nen als Präsenz- oder Online-Veranstaltung durchgeführt werden. 

 
- Übung 

 In einer Übung, die nicht überwiegend praktischer Art ist, bearbeiten die Studierenden vorgege-
bene Übungsaufgaben zur Vertiefung und Anwendung der Kenntnisse und zur Vermittlung fach-
spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine Übung bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 
Problemlösungen zu diskutieren und Mittel zur Selbstkontrolle des erreichten Kenntnisstandes zu 
verwenden. 

 
- Praktikumsveranstaltung 

 Eine Praktikumsveranstaltung ist ein Praktikum an der Universität, das im Unterschied zu außer-
universitären Praktika als eine betreute Lehrveranstaltung durchgeführt wird. Es handelt sich um 
eine Übung zur Anwendung erworbener theoretischer Kenntnisse auf spezielle praktische Frage-
stellungen, zur Einübung wissenschaftlicher Methoden und Arbeitstechniken durch praktische 
Anwendung und zur Vertiefung der Modulinhalte und zur Schulung der eigenen Arbeits-
organisation.  

 
- Exkursionen 

Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die in einer anderen als der universitären Umgebung 
stattfinden. Dazu gehören beispielsweise Studienfahrten oder Geländepraktika, die aus fachli-
chen Gründen in praxisnahen Umgebungen beziehungsweise an externen studienrelevanten Or-
ten durchgeführt werden.  

 
(2) Das Erreichen der Studienziele setzt neben der Teilnahme an den genannten Lehrveranstaltungen 
ein begleitendes Selbststudium voraus. 
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(3)  Exkursionen können im Rahmen aller Lehrveranstaltungen des Studiengangs stattfinden. Eine 
Teilnahme wird empfohlen, die Kosten können in der Regel nicht durch die Universität Rostock getra-
gen werden. 
 
 

§ 6 
Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
Als Aufnahmegrenze für Lehrveranstaltungen in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen gelten die Veranstal-
tungsgrößen aus der Kapazitätsverordnung; auch die begrenzte Anzahl von Laborplätzen kann die Zu-
lassung zu Veranstaltungen begrenzen. Melden sich zu Lehrveranstaltungen mehr Studierende als 
Plätze vorhanden sind, so prüft der Prüfungsausschuss, ob der Überhang durch andere oder zusätzli-
che Lehrveranstaltungen abgebaut werden kann. Ist ein Abbau des Überhangs nicht möglich, so trifft 
die für die Lehrveranstaltung verantwortliche Person die Auswahl unter denjenigen Studierenden, die in 
einem Studiengang eingeschrieben sind, in dem die Lehrveranstaltung in einem Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul prüfplanmäßig vorgesehen ist, sich rechtzeitig angemeldet haben und die in der Modulbe-
schreibung vorausgesetzten Vorleistungen für die Teilnahme erfüllen, in folgender Reihenfolge: 
 

1. Zunächst werden Studierende berücksichtigt, die den entsprechenden Leistungsnachweis im 
vorhergehenden Semester nicht bestanden haben und deshalb nach Maßgabe dieser Ordnung 
als Wiederholer erneut an der Lehrveranstaltung teilnehmen müssen. 

2. Sodann werden Studierende berücksichtigt, die sich in dem Fachsemester befinden, in dem die 
Lehrveranstaltung nach dem Prüfplan vorgesehen ist sowie Studierende, für deren ordnungs- 
und studienplanmäßiges Studium der Besuch dieser konkreten Lehrveranstaltung erforderlich ist 
und die im vorhergehenden Semester aus kapazitären Gründen um ein Semester zurückgestellt 
worden sind. 

3. Danach werden Studierende berücksichtigt, die in dem vorangegangenen Semester bereits einen 
Platz in der betreffenden Lehrveranstaltung erhalten hatten und aus von ihnen nicht zu vertreten-
den Gründen nicht teilnehmen konnten. 

4. Die übrigen Plätze werden unter den verbliebenen Studierenden aufgeteilt. 
 
Übersteigt die Zahl der Studierenden in einer der Gruppen 2 bis 4 bei der Vergabe die Zahl der freien 
Plätze, entscheidet ein Losverfahren in dieser Gruppe. Wer dabei ausscheidet, gehört im darauf folgen-
den Semester zur Gruppe nach Ziffer 2. Über Härtefälle entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
 

§ 7 
Anwesenheitspflicht 

 
(1) Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, ist zum Erreichen des Lernziels an Seminaren, 
Übungen und Praktikumsveranstaltungen regelmäßig teilzunehmen. Das Erfordernis einer regelmäßi-
gen Teilnahme gilt als erfüllt, wenn nicht mehr als 20 Prozent der Unterrichtszeit unentschuldigt ver-
säumt wurden. Im Modul Fachkommunikation Englisch gilt die Teilnahme als erfüllt, wenn nicht mehr als 
25 Prozent der Unterrichtszeit unentschuldigt versäumt wurden. Auch werden während des Studiums 
Exkursionen durchgeführt, an denen zum Erreichen des Lernziels teilzunehmen ist. Ist das Erfordernis 
der regelmäßigen Teilnahme nicht erfüllt, kann die Zulassung zur Prüfung versagt werden, wenn es sich 
um eine Prüfungsvorleistung handelt. 
 
(2) Abwesenheit ist grundsätzlich vor Beginn der Veranstaltung oder der Exkursion unter Angabe des 
Grundes zu entschuldigen (im Regelfall per E-Mail); sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, hat die 
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Entschuldigung unverzüglich im Nachhinein zu erfolgen. Wird durch die Dozentin/den Dozenten kein 
triftiger Grund für das Fernbleiben festgestellt, gilt die Abwesenheit als unentschuldigt. 
 
(3) Kann die Studierende/der Studierende schriftlich darlegen und glaubhaft machen, dass es aus von 
ihr/ihm nicht zu vertretenden triftigen Gründen (z. B. eigene Erkrankung, Pflege eines erkrankten oder 
sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen, Schwangerschaft, Tod eines nahen Angehörigen) zu länge-
ren Fehlzeiten gekommen ist, so entscheidet die Dozentin/der Dozent, ob die tatsächliche Teilnahme-
zeit noch als regelmäßige Teilnahme gewertet werden kann. Entsprechendes gilt, wenn an einer  
Exkursion nicht oder nur teilweise teilgenommen werden konnte. Mit Rücksicht auf die Fehlzeit kann 
das Erbringen einer angemessenen Äquivalenzleistung vorgegeben werden. Die Art dieser kompensa-
torischen Leistung wird durch die Dozentin/den Dozenten nach eigenem Ermessen festgelegt. Der  
Zeitaufwand für die Erbringung dieser darf maximal die zwei- bis dreifache Dauer der versäumten  
Unterrichtszeit betragen. 
 
(4) Wird das Erfordernis der regelmäßigen Teilnahme nicht erfüllt und kann auch keine Äquivalenzleis-
tung erbracht werden, so ist dies von der Dozentin/dem Dozenten schriftlich der Studierenden/dem 
Studierenden unter Angabe der Gründe und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzuteilen. 
Gegen die Entscheidung ist der Widerspruch an den Prüfungsausschuss statthaft. 
 
 

§ 8 
Organisation von Studium und Lehre 

 
(1) Jeweils zu Beginn des Semesters wird über Aushang eine Terminübersicht für das gesamte 
Semester bekannt gegeben. Er beinhaltet: die Vorlesungszeiten, die Prüfungszeiträume, die 
vorlesungsfreien Zeiten, den Beginn des nächsten Semesters. 
 
(2) Auf der Grundlage des Prüfungs- und Studienplanes (Anlage 1) erarbeitet das Studiendekanat in 
Abstimmung mit den Modulverantwortlichen für jede Matrikel und für jedes Semester einen 
Semesterstudienplan. Er beinhaltet Angaben zu den Lehrfächern, zu den Lehrkräften, zum 
Stundenumfang aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen und zur 
zeitlichen Einordnung der Lehrveranstaltungen. 
 
(3) Lehrveranstaltungen außerhalb des Stundenplanes (z. B. Exkursionen) planen die Lehrenden in 
eigener Verantwortung und in Abstimmung mit dem Studiendekanat. Sie werden dabei bei Bedarf durch 
die Verwaltungsorganisation der Universitätsmedizin unterstützt. 
 
(4) Den Tausch beziehungsweise die Verlegung von Lehrveranstaltungen in begründeten 
Ausnahmefällen organisieren die Lehrverantwortlichen selbstständig in Abstimmung mit dem 
Studiendekanat. 
 
(5) Alle Sonderinformationen, die die Lehrkräfte zur Organisation des Lehrbetriebes an Studierende 
weitergeben, sind vorher dem Studiendekanat mitzuteilen. Unter Sonderinformationen sind Daten und 
Fakten zu verstehen, die von den Festlegungen der Studienorganisation abweichen. 
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§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die Beratung der Studierenden, der Studieninteressenten sowie Studienbewerberinnen und  
-bewerber zu allgemeinen Angelegenheiten des Studiums Medizinische Biotechnologie erfolgt durch die 
Allgemeine Studienberatung der Universität Rostock. 
 
(2) Innerhalb der Universitätsmedizin wird die Studienberatung durch eine Fachstudienberaterin/einen 
Fachstudienberater des Studiengangs Medizinische Biotechnologie verantwortlich wahrgenommen. Die 
Fachstudienberaterin/der Fachstudienberater berät Studieninteressentinnen/Studieninteressenten und 
Studierende unter anderem zum Konzept und zu den Inhalten des Studiums, zu beruflichen 
Einsatzmöglichkeiten, zu Fragen der Studienorganisation und bei nicht bestandenen Prüfungen. Die 
Fachstudienberaterinnen und Fachstudienberater arbeiten eng mit der Allgemeinen Studienberatung 
zusammen. 
 
 

III. Prüfungen 
 
 

§ 10 
Prüfungsaufbau und Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Zusammenstellung der zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleistungen, die Art, die 
Dauer und der Umfang der Modulprüfungen, der Regelprüfungstermin und die zu erreichenden Leis-
tungspunkte folgen aus dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1) und den Modulbeschreibungen (An-
lage 2). Die Abschlussprüfung (Masterarbeit und Kolloquium) gemäß § 12 ist Bestandteil der Masterprü-
fung. 
 
(2) Insbesondere folgende Prüfungsleistungen kommen zum Einsatz: 
 
a) mündliche Prüfungsleistungen 
 

- Kolloquium 
Es werden von einem sachkundigen Auditorium Fragen im Anschluss an eine Präsentation einer 
eigenständigen Arbeit der Studierenden/des Studierenden gestellt. 

 
- Mündliche Prüfung 

In einer mündlichen Prüfung sollen die Studierenden Fragen zu einem oder mehreren Prüfungs-
themen mündlich beantworten. 
 

- Referat/Präsentation 
Ein Referat (auch Präsentation) ist eine Darstellung zu einem wissenschaftlichen Thema und 
fasst Forschungs-, Untersuchungsergebnisse und/oder die Ergebnisse eines Literaturstudiums 
zusammen. Im Referat sollen unterstützt durch einen sinnvollen Einsatz von Medien wesentliche 
Inhalte der verwendeten Literatur kurz vorgestellt, erläutert und Fragen zur weiterführenden Dis-
kussion formuliert werden. Ergänzend zu dem Referat kann ein Handout, ein Thesenpapier oder 
eine Verschriftlichung des Referates gefordert sein. 

 
 
 
b) schriftliche Prüfungsleistungen 
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- Hausarbeiten 

Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem vorgegebenen Thema beziehungs-
weise die schriftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung. Die Studierenden sollen dabei nach-
weisen, dass sie innerhalb einer begrenzten Zeit Literaturquellen erschließen, die reflektierten 
Texte in eigenen Worten in einem eigenständigen Argumentationszusammenhang darstellen 
können und Aufgabenstellungen selbstständig und vollständig bearbeiten können.  
 

- Klausur 
In einer Klausur müssen die Studierenden unter Aufsicht in einer vorgegebenen Zeit ohne oder 
mit beschränkten Hilfsmitteln schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten. 
 

- Protokoll 
Ein Protokoll ist eine genaue, auf das Wesentliche beschränkte Niederschrift über den Hergang 
einer Untersuchung, eines Experimentes oder den Verlauf einer Veranstaltung. 
 

(3) Eine Klausur kann auch im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) erfolgen. Eine 
solche Prüfung liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der 
Studierenden/des Studierenden ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antwor-
ten erreicht werden kann. Die Prüferin/der Prüfer formuliert die Fragen und legt die Antwortmöglichkei-
ten fest. Ferner erstellt sie/er das Bewertungsschema. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prü-
fung sind vorab festzulegen. Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwort-
bar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissensstand der Studierenden/des 
Studierenden eindeutig festzustellen. Die oder der Modulverantwortliche überprüft vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses, ob die Prüfungsaufgaben diesen Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist von der verminderten 
Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der 
Studierenden/des Studierenden auswirken. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Studierende/der Stu-
dierende mindestens 50 Prozent (Bestehensgrenze) der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwor-
tet hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung zutreffend beantworteten Fragen unter 50%, 
so ist die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von der Studierenden/dem Studierenden zutref-
fend beantworteten Fragen die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmer um nicht 
mehr als 15 Prozent (Gleitklausel) unterschreitet. Hat die Studierende/der Studierende die für das Be-
stehen der Prüfung danach erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, 
so sind die Leistungen wie folgt zu bewerten:  
 

1 = sehr gut =  wenn mindestens 75 Prozent, 
2 = gut =  wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, 
3 = befriedigend =  wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, 
4 = ausreichend = wenn keine oder weniger als 25 Prozent 
 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden. 
 
(4) In einem Modul können zu erbringende Studienleistungen als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Modulprüfung bestimmt werden (Prüfungsvorleistungen). Die Prüfungsvorleistungen können bewertet 
und benotet werden, gehen aber nicht in die Modulnote ein. Prüfungsvorleistungen können Hausarbei-
ten, Referate/Präsentationen und Praktikumsversuche oder die regelmäßige Teilnahme an einer Lehr-
veranstaltung sein. Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem 
Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1) zu entnehmen. 
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(5) Mündliche Prüfungsleistungen können auch als Gruppenprüfung abgelegt werden. Es können bis 
zu vier Studierende gleichzeitig geprüft werden. Die Dauer der Prüfung der einzelnen Studierenden/des 
einzelnen Studierenden reduziert sich in der Gruppenprüfung gegenüber der Einzelprüfung um fünf 
Minuten. 
 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen mit Ausnahme von Klausuren können auch in Form einer Grup-
penarbeit erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studie-
renden/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist. 
 
 

§ 11 
Prüfungen und Prüfungszeiträume 

 
(1) Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in dem dafür festgelegten Prüfungszeitraum ab-
genommen. Der Prüfungszeitraum eines Semesters erstreckt sich auf vier Wochen unmittelbar im An-
schluss an die Vorlesungszeit. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 können die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Referaten 
und Hausarbeiten vorlesungsbegleitend abgelegt werden, wenn die Studierenden spätestens in der 
ersten Vorlesungswoche über die für sie geltende Prüfungsart, deren Umfang und den jeweiligen Abga-
betermin in Kenntnis gesetzt werden. 
 
(3) Im Einvernehmen zwischen Studierenden und Prüferinnen/Prüfern können Prüfungen unter Wah-
rung der in der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) angegebenen Fristen und Anmeldemodali-
täten auch zu anderen Zeitpunkten abgehalten werden. 
 
(4) Die Rücknahmeerklärung der Anmeldung zu Modulprüfungen muss schriftlich beim Prüfungsamt 
erfolgen. Gleiches gilt für den Antrag auf Wertung einer Modulprüfung als Freiversuch. 
 
(5) Im Falle einer zweiten Wiederholungsprüfung entscheidet die Prüferin/der Prüfer, ob abweichend 
von der im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsform eine mündliche Prüfung durchgeführt werden 
soll. Diese Auswahl ist für alle Studierenden eines Semesters einheitlich vorzunehmen. 
 
 

§ 12 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
(1) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer gemäß § 25 der Rahmenprüfungsordnung (Ba-
chelor/Master) die folgende weitere Zulassungsvoraussetzung erfüllt: 
 

- der Erwerb von mindestens 78 Leistungspunkten in diesem Studiengang kann nachgewiesen 
werden. 

 
(2) Die Studierende/der Studierende hat die Zulassung zur Abschlussprüfung schriftlich beim Prü-
fungsausschuss zu beantragen. Der Antrag ist spätestens bis zu Beginn des Semesters zu stellen, in-
dem die Masterarbeit angefertigt werden soll. 
 
 

§ 13 
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Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung folgt aus dem Modul „Masterarbeit Medizinische Biotechnologie“. Sie be-
steht aus der schriftlichen Masterarbeit und dem Kolloquium. 
 
(2) Die Themenfindung für die Masterarbeit erfolgt auf der Grundlage von Angeboten der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitätsmedizin und anderer Fakultäten der Universität 
Rostock, anderer außeruniversitärer wissenschaftlicher Einrichtungen oder nach eigenen Vorschlägen 
der Studierenden, stets vorausgesetzt es findet sich dafür eine Betreuerin/ein Betreuer gemäß § 27 der 
Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master).  
 
(3) Die konkrete Aufgabenstellung der Masterarbeit erarbeiten die Studierenden zusammen mit der 
Betreuerin/dem Betreuer. Dabei stellt die Betreuerin/der Betreuer sicher, dass die Aufgabenstellung den 
Anforderungen an eine solche Arbeit entspricht.  
 
(4) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im vierten Semester. Die Frist für die Bearbeitung beträgt 
20 Wochen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsfrist 
ausnahmsweise angemessen um höchstens acht Wochen verlängern. Die Masterarbeit ist fristgemäß 
beim Prüfungsamt abzugeben.  
 
(5) Die Masterarbeit ist entsprechend den Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität Rostock zu verfassen. 
 
(6) Das Kolloquium besteht aus einem etwa 20-minütigen Vortrag der Studierenden/des Studierenden 
und einer etwa 30-minütigen Diskussion. 
 
(7) Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls „Masterarbeit Medizinische Biotechnologie“ werden 
30 Leistungspunkte vergeben. Der damit verbundene Arbeitsaufwand in Höhe von 900 Stunden setzt 
sich zusammen aus 800 Stunden für die Masterarbeit und 100 Stunden für das Kolloquium. 
 
 

§ 14 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

 
Aus dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1), der Modulübersicht und den Modulbeschreibungen 
(Anlage 2) geht hervor, ob bei Modulen mit zwei Prüfungsleistungen eine ggf. von § 13 Absatz 4 der 
Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) abweichende Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen angewendet wird. Die benoteten Module werden gemäß § 13 Absatz 5 der Rahmenprüfungsord-
nung (Bachelor/Master) bei der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 
 
 

§ 15 
Prüfungsausschuss und Prüfungsorganisation 

 
(1) Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, darunter drei Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, ein Mitglieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter sowie ein studentisches Mitglied. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die 
des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
 
(2) Die Planung und Organisation des Prüfungsgeschehens und die Überprüfung von Zulassungsvo-
raussetzungen zur Prüfung (Prüfungsvorleistungen) erfolgt in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss 



  

Seite 12 von 12 

der Universitätsmedizin durch das Prüfungsamt. Insbesondere erfolgt die Anmeldung zu den Modulprü-
fungen im Prüfungsamt. Das Prüfungsamterarbeitet auf der Grundlage der Anmeldungen Prüfungsplä-
ne und macht diese bekannt. 
 
 

§ 16 
Diploma Supplement 

 
Das Diploma Supplement (Deutsch und Englisch) enthält die aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlichen 
studiengangsspezifischen Angaben. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 17 
Übergangsbestimmung 

 
(1) Diese Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung gilt erstmals für Studierende, die im 
Wintersemester 2015/2016 an der Universität Rostock für den Masterstudiengang Medizinische  
Biotechnologie immatrikuliert wurden. 
 
(2) Für Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Medizinische Biotechnologie vor dem  
Wintersemester 2015/2016 begonnen haben, finden die Vorschriften der Studienordnung vom 
31.05.2011 und der Prüfungsordnung vom 31.05.2011 weiterhin Anwendung, dies jedoch längstens bis 
zum 30.09.2017. Sie können auf Antrag an den Prüfungsausschuss jedoch nach den Bestimmungen 
der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) und dieser Studiengangsspezifischen Prüfungs- und 
Studienordnung geprüft werden. Der Antrag ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Prüfungs- und Studien-
leistungen werden nach § 19 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) angerechnet. Nach An-
tragstellung gelten dann auch die Änderungen in den Modulbeschreibungen für die Studierenden, wel-
che die von der Änderung betroffenen Modulprüfungen noch ablegen müssen. Wiederholungsprüfun-
gen sind jedoch jeweils nach Maßgabe der Modulbeschreibung in der Fassung abzulegen, die für die 
zu wiederholende Prüfung galt.  
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der  
Universität Rostock in Kraft. Sie gilt erstmalig zum Wintersemester 2015/2016. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock vom 06. Mai 
2015 und der Genehmigung des Rektors. 
 
 
Rostock, den 12. Mai 2015 
 

Der Rektor 
der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 


